
 

 

29. H e r b s t - S c h w i m m f e s t 

  

„kindgerechter Wettkampf“ 
 

6. November 2010    

Hallenbad Bergheim Süd-West (6 Bahnen à 25 m )  

Sportparkstr. , 50126 Bergheim 
 

Schiedsrichter: Richard Hemker  und  Bernd Räcke 
Samstag,  6. November 2010 Einlass : 09:00 Uhr              Beginn: 10:00 Uhr 
      Kampfrichtersitzung: 09:30 Uhr 
WK 01 25 m    Brust Frauen Jahrgang 2002-2004 
WK 02 25 m    Brust Männer Jahrgang 2002-2004 
WK 03 25 m    Rücken Frauen Jahrgang 2002-2004 
WK 04 25 m    Rücken Männer Jahrgang 2002-2004 
WK 05 25 m    Schmetterling Frauen Jahrgang 2002-2004 
WK 06 25 m    Schmetterling Männer Jahrgang 2002-2004 
WK 07 25 m    Freistil Frauen Jahrgang 2002-2004 
WK 08 25 m    Freistil Männer Jahrgang 2002-2004 
WK 09 6 x 25 m    Freistil gemischt Jahrgang 2002-2004 

. 

 
B  Allgemeine Bestimmungen  

1. Meldung zur Teilnahme  
Mit den Meldungen zur Teilnahme und mit der Teilnahme am jeweiligen Wettkampf erklärt der Verein / 
Schwimmer, dass 

• die Wettkampfbestimmungen, die Antidopingbestimmungen und die Rechtsordnung des DSV anerkannt 
werden und er sich diesen unterwirft. 

• er mit der – auch elektronischen – Speicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist und 
auch damit, dass die Wettkampfdaten in Meldelisten (Meldeergebnisse), Wettkampfprotokollen und 
Bestenlisten aufgenommen und auch auf elektronischem Weg (z. B. über das Internet) veröffentlicht 
werden.   

2. Registrierungs- und Lizenzsystem  
Für die Registrierung der Schwimmsportler sowie Lizenzangelegenheiten im Bereich des Schwimmverbandes ist 
zuständig:        Deutscher Schwimm-Verband e.V. 
      Postfach 42 01 40   
      Fax 0561 9408 315 
      34070 Kassel  
      www.dsv.de  
Die Verwaltungsgebühr für die Eintragung eines Schwimmers im Lizenzregister beträgt 10,00 €. Der Erwerb der 
Startlizenz kostet pro Jahr Kalenderjahr 12,00 €. (Stand 01.01.2006) 
 
Die Wettkämpfe werden durchgeführt nach den Wettkampfbestimmungen (WB), der Rechtsordnung und den 
Antidopingbestimmungen des DSV. Mit Abgabe der Meldung unterwerfen sich die Vereine und Teilnehmer diesen 
Regelwerken. Bei den Wettkämpfen handelt es sich um kindgerechte  Wettkämpfe im Sinne der WB . 
Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt  in  „Zwei-Start-Regel“ . 
 



Bei diesem Wettkampf hat der meldende Verein (Startgemeinschaft) mit der Meldung zu versichern, dass die von 
ihnen gemeldeten Schwimmer(innen) ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Die 
Untersuchung darf im Zeitpunkt der Abgabe der Meldungen nicht länger als ein Jahr zurückliegen. 

 
 
3. Meldungsabgabe  

Meldungen sind nur auf Meldelisten gemäß DSV-Form 102 zu tätigen. Hinter jedem Namen sind alle zu 
meldenden Wettkämpfe aufzuführen; dann erst folgt der nächste Name mit allen zu meldenden Wettkämpfen. Der 
Meldebogen (DSV-Form 101) ist beizufügen. 

 Das Meldemodul wird rechtzeitig auf der Homepage des Ausrichters erscheinen. 
      Meldeanschrift:  Petra Rütz 

  Alb.-Schweitzer-Str. 16 
  50127 Bergheim 
  Tel.  02271/95145 
  Fax. 02271/981580 
  petra.ruetz@netcologne.de 

  
 Meldeschluss:   27. Oktober 2010 
  
      Das Meldeergebnis kann unter www.schwimmen-quadrath.de herunter geladen werden. 

Unabhängig vom Jahrgang werden in jedem Wettkampf die Läufe nach den gemeldeten Zeiten gesetzt. 
4. Meldegeld  
 Das Meldegeld beträgt pro Start für 25 m Strecken 2,50 Euro, für Staffelmeldungen 4,00 € je abgegebener 

Meldung und ist von dem Verein (Startgemeinschaft) bis zum Meldeschluss auf das Konto der Raiffeisenbank von 
1895 des 1. FC Quadrath-Ichendorf, Schwimmabteilung, Konto-Nr. 505792068, BLZ 37069331 zu überweisen.  

5. Wertung  
Die Wertung erfolgt Jahrgangsweise. Bei den Jahrgängen 2002 – 2004 bekommt der/die Schwimmer-/in mit den 
meisten Einzelsiegen je Jahrgang einen Pokal. Der Wettkampf 09 ist ein gemischter Staffelwettbewerb, wobei 
beide Geschlechter mindestens einmal vertreten sein müssen.  
Die Siegerehrungen finden während der Veranstaltung statt und sind Bestandteil des Wettkampfes. Wer an einer 
Siegerehrung nicht teilnimmt, erhält keine Auszeichnung! 

6. Kampfgericht  
Mit Abgabe der Meldungen verpflichtet sich jeder Verein, mindestens 1 Kampfrichter, ab 50 Meldungen mind. 2 
Kampfrichter zu stellen. Die Kampfrichter sind bei Abgabe der Meldung verbindlich zu bestätigen. Dabei ist die 
Gruppe anzugeben.  
 
Bergheim, den 11. Januar 2010 
1. FC Quadrath-Ichendorf 
Schwimmabteilung 
 


